
standteil des sozialistischen Strafen
systems, und es muß gemäß der 
Richtlinie Nr. 12 geprüft werden, ob 
sie bei einzelnen Tätern entspre
chend den gesetzlichen Möglichkeiten 
angewandt werden kann. Ich halte es 
nicht für notwendig, im künftigen 
Strafrecht eine Bestimmung zu 
schaffen, die generell bei öffentlichem 
Tadel oder bedingter Verurteilung

die Anwendung einer Zusatzgeld
strafe gestattet. Das entwertet diese 
Strafarten und würde zum Inhalt 
haben, daß sich alte Vorstellungen, 
die mit der Geldstrafe verbunden 
sind, weiter halten können.
Wird auf eine Geldstrafe als Haupt
strafe erkannt, dann sind Maßnah
men erforderlich, die im Lebens- und 
Arbeitsbereich des Verurteilten die

gesellschaftliche Erziehung sichern 
und die gewährleisten, daß das Kol
lektiv durch seinen Einfluß den im 
Gericht begonnenen Erziehungspro
zeß fortsetzt und so diesem Täter 
hilft, die bewußtseinsmäßigen Wider
sprüche zu lösen, die für seine straf
bare Handlung ursächlich waren.

ALFRED KUTSCHKE,
Direktor des Kreisgerichts Auerbach

dliditUnien und d$escklüsse das Planums des Obersten Qerickts
Richtlinie des Plenums des Obersten Gerichts
zu Fragen der malermähigen Instandsetzung von Mietwohnungen
Richtlinie Nr. 16 vom 21. November 1962 — RP1. 5/62

Die Analyse von Eingaben der Bevölkerung hat ergeben, 
daß in Fragen der malermäßigen Instandsetzung von 
Mietwohnungen Unklarheiten bestehen. Zum Teil wird 
angenommen, in jedem Falle sei der Vermieter ver
pflichtet, die Malerarbeiten in der Mietwohnung aus
führen zu lassen, zum Teil besteht Streit darüber, ob 
ein einziehender Mieter verlangen kann, daß ihm die 
Wohnung neu hergerichtet übergeben werden muß. In 
diesen und ähnlichen Fällen sind die Unklarheiten vor
wiegend darauf zurückzuführen, daß der Begriff 
„malermäßige Instandsetzung“ nicht verstanden wird. 
Audi durch Rechtsauskunftsstellen sind nicht immer 
einheitliche Ansichten vertreten worden.
Zur Gewährleistung der Einheitlichkeit der Rechtsan
wendung erläßt das Plenum des Obersten Gerichts 
folgende

Richtlinie
1. Gemäß § 536 BGB hat der Vermieter dem Mieter die 
Wohnung in einem zum vertragsmäßigen Gebrauch ge
eigneten Zustand zu überlassen und während der Miet
zeit in diesem Zustand zu erhalten.
Zu dieser Instandsetzungspflicht gehört z. B. die Er
neuerung schadhafter Dielen, Fenster und Türen, die 
Ausbesserung von Wänden, die durch Herabfallen von 
Putz schadhaft geworden sind, und die infolge des 
natürlichen Abwohnens notwendige Erneuerung des 
Farbanstrichs oder der Tapeten sowie des Anstrichs der 
Fußböden, der Türen und der Fenster im Innern der 
Wohnung.
Soweit von der Gesamtheit der zur Instandsetzung 
des Wohnraums notwendigen Arbeiten die infolge des 
natürlichen Abwohnens erforderlich werdenden Maler
arbeiten in Betracht kommen, handelt es sich um die 
„malermäßige Instandsetzung“. Werden die Malerarbei
ten aus anderen Gründen notwendig, wie z. B. infolge 
eines Wasserrohrbruches oder von Rissen im Mauer
werk, so fallen sie nicht unter den Begriff „maler
mäßige Instandsetzung“.
In vielen Mietverträgen — insbesondere in älteren — 
werden die infolge des natürlichen Abwohnens er
forderlichen Malerarbeiten als „Schönheitsreparaturen“ 
bezeichnet.
Diesen Begriff hat der 1. Zivilsenat des Obersten Ge
richts jedoch dahin ausgelegt, daß es sich dabei um 
solche Arbeiten handelt, die einem individuellen Be
dürfnis oder einer besonderen Geschmacksrichtung des 
Mieters Genüge tun sollen und damit über das Maß 
hinausgehen, dessen Erfüllung nach § 536 BGB vom 
Vermieter verlangt werden kann (OG, Urteil vom
8. März 1957 - 1 Zz 14/57 -, NJ 1957 S. 415).
Er hat damit dem Umstand Rechnung tragen wollen, 
daß die Bezeichnung „Schönheitsreparaturen“ an Stelle

von „malermäßiger Instandsetzung“ nicht zum Aus
druck bringt, daß es sich — vorbehaltlich abweichender 
Vereinbarung im Mietvertrag — dabei um eine Ver
mieterpflicht im Rahmen der allgemeinen Instand
setzungspflicht handelt.
Der Begriff „Schönheitsreparaturen“ in der vom
1. Zivilsenat getroffenen Auslegung als „Arbeiten, die 
einem individuellen Bedürfnis oder einer besonderen 
Geschmacksrichtung des Mieters Genüge tun sollen“, ist 
für den Abschluß von Mietverträgen ohne praktische 
Bedeutung, weil die hierfür entstehenden Kosten in 
keinem Falle vom Vermieter zu tragen sind.
In neu abzuschließenden Mietverträgen sollte daher an 
Stelle der früheren Bezeichnung „Schönheitsreparatu
ren“ „malermäßige Instandsetzung“ verwendet werden.
2. Nach § 536 BGB obliegt — sofern nichts anderes ver
einbart ist — die Verpflichtung zur malermäßigen In
standsetzung — als Teil der allgemeinen Instand
setzungspflicht — dem Vermieter.
Der Inhalt und Umfang der insoweit vom Vermieter zu 
erbringenden Leistungen kann nicht für alle Mietver
hältnisse einheitlich festgelegt werden. Er ist in jedem 
Einzelfall besonders festzustellen. Es wird z. B. von 
einer tatsächlichen Übung, die sich an einem bestimm
ten Ort oder seiner weiteren Umgebung herausgebildet 
hat, ausgegangen werden können. War z. B. die Woh
nung oder auch nur ein einzelnes Zimmer bei der erst
maligen Vermietung oder bei einer Neufestsetzung des 
Mietzinses mit Tapete, einem doppelten Walzmuster 
oder in ähnlicher Weise ausgestattet, so wird dieser Zu
stand in der Regel als vertragsmäßiger Zustand anzu
sehen sein (vgl. Urteil des OG in NJ 1957 S. 415).
3. Gesetzlich zulässig und in der Praxis weit verbreitet 
ist die vertragliche Vereinbarung, wonach der Mieter 
die malermäßige Instandsetzung der Wohnung selbst 
übernimmt. Zur Gewährleistung der Klarheit im 
Rechtsverkehr sollten Vereinbarungen dieser Art — wie 
auch die Mietverträge selbst —.schriftlich getroffen 
werden. Rechtlich wirksam sind jedoch auch — soweit 
nicht durch den schriftlichen Mietvertrag ausge
schlossen — mündliche Vereinbarungen und solche, die 
durch schlüssiges Verhalten zustande gekommen sind. 
So ist es z. B. denkbar, daß ein schriftlicher Mietvertrag 
vorliegt, der nichts über die Übernahme der maler
mäßigen Instandsetzung aussagt, daß durch jahrelange 
tatsächliche Übung jedoch auch die Übernahme der 
malermäßigen Instandsetzung durch den Mieter Gegen
stand des Vertrages geworden ist.
Es ist zwar richtig, daß an manchen Orten Übernahme 
der malermäßigen Instandsetzungsarbeiten durch den 
Mieter üblich ist, während sie an anderen der Ver
mieter ausführen läßt; aber für alle Wohnungsmietver-


